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Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 100 Abs. 1 BGG ist die Beschwerde gegen einen Entscheid innert 30 Tagen
nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. Der
begründete vorinstanzliche Entscheid ging dem Beschwerdeführer am 21. Januar 2022 zu.
Die 30-tägige Frist zur Einreichung der Beschwerde begann am 22. Januar 2022 zu laufen
und endete am 21. Februar 2022.

Der Beschwerdeführer gelangte mit Beschwerde vom 21. Februar 2022 fristgerecht an das
Bundesgericht. Der auf den 28. März 2022 datierte Nachtrag ist indes unbeachtlich, da der
Beschwerdeführer diesen erst nach Ablauf der 30-tägigen Beschwerdefrist und damit
verspätet einreichte.

E. 2
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Anordnung einer stationären therapeutischen
Massnahme und rügt eine Verletzung von Art. 59 StGB und Art. 189 StPO .

E. 2.1.1
Gemäss Art. 56 Abs. 1 StGB ist eine Massnahme anzuordnen, wenn eine Strafe alleine
nicht geeignet ist, der Gefahr weiterer Straftaten des Täters zu begegnen (lit. a), ein
Behandlungsbedürfnis des Täters besteht oder die öffentliche Sicherheit dies erfordert (lit.
b) und die Voraussetzungen der Artikel 59-61, 63 oder 64 StGB erfüllt sind (lit. c). Eine
stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB zur Behandlung von psychischen
Störungen ist anzuordnen, wenn der Täter psychisch schwer gestört ist, er ein Verbrechen
oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht,
und zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung
in Zusammenhang stehender Taten begegnen ( Art. 59 Abs. 1 StGB ).

E. 2.1.2
Das Gericht stützt sich bei seinem Entscheid über die Anordnung einer Massnahme auf eine
sachverständige Begutachtung. Das Gutachten muss sich über die Notwendigkeit und die
Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters, die Art und die Wahrscheinlichkeit weiterer
möglicher Straftaten und die Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme äussern ( Art. 56
Abs. 3 StGB , Art. 182 StPO ; BGE 146 IV 1 E. 3.1). Das Gericht würdigt Gutachten
grundsätzlich frei ( Art. 10 Abs. 2 StPO ). In Fachfragen darf es davon indessen nicht ohne
triftige Gründe abweichen und Abweichungen müssen begründet werden. Auf der anderen
Seite kann das Abstellen auf eine nicht schlüssige Expertise bzw. der Verzicht auf die
gebotenen zusätzlichen Beweiserhebungen gegen das Verbot willkürlicher
Beweiswürdigung ( Art. 9 BV ) verstossen (zum Ganzen: BGE 146 IV 114 E. 2.1; 142 IV
49 E. 2.1.3; 141 IV 369 E. 6.1; Urteil 6B_1516/2021 vom 28. Februar 2022 E. 1.3.3; vgl.



zur Willkür: BGE 147 IV 73 E. 4.1.2; 146 IV 88 E. 1.3.1; je mit Hinweisen).

E. 2.1.3
Gemäss Art. 189 StPO lässt die Verfahrensleitung ein Gutachten von Amtes wegen oder auf
Antrag einer Partei durch die gleiche sachverständige Person ergänzen oder verbessern oder
bestimmt weitere Sachverständige, wenn (lit. a) das Gutachten unvollständig oder unklar
ist; (lit. b) mehrere Sachverständige in ihren Ergebnissen erheblich voneinander abweichen;
oder (lit. c) Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens bestehen. Ein Gutachten stellt
namentlich dann keine rechtsgenügliche Grundlage dar, wenn gewichtige, zuverlässig
begründete Tatsachen oder Indizien die Überzeugungskraft des Gutachtens ernstlich
erschüttern. Das trifft etwa zu, wenn der Sachverständige die an ihn gestellten Fragen nicht
beantwortet, seine Erkenntnisse und Schlussfolgerungen nicht begründet oder diese in sich
widersprüchlich sind oder die Expertise sonstwie an Mängeln krankt, die derart
offensichtlich sind, dass sie auch ohne spezielles Fachwissen erkennbar sind ( BGE 141 IV
369 E. 6.1 mit Hinweis; Urteile 6B_567/2020 vom 6. Dezember 2021 E. 2.3.2, nicht publ.
in: BGE 148 IV 57 ; 6B_360/2020 vom 8. Oktober 2020 E. 2.3, nicht publ. in: BGE 147 IV
93 ).

E. 2.2.1
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz stelle den Sachverhalt willkürlich
fest, indem sie sich auf das psychiatrische Gutachten vom 25. November 2020 abstütze. Das
Gutachten sei unvollständig und weise grundlegende Mängel auf. Es könne nicht als
Grundlage einer stationären Massnahme genügen, da seine gute Entwicklung seit der
letzten Begutachtung vor zehn Jahren darin nicht abgeklärt und gewürdigt werde. Zwar
führe die Vorinstanz zutreffend aus, dass nebst der Berücksichtigung der bisherigen
Gutachten auf die seither aktenmässig belegte Entwicklung eingegangen worden sei. Aus
den Jahren 2013 bis 2020 gebe es jedoch keine einschlägigen Berichte, die im Gutachten
hätten berücksichtigt werden können. Es fehle insofern an einer vollständigen Anamnese
für die entscheidenden sieben Jahre vor der vorliegenden, im August 2020 begangenen
Anlasstat. Das Gutachten stelle im Wesentlich auf den Sachverhalt und die
Lebensumstände gemäss den früheren Gutachten ab, was zu einer unzulässigen Übernahme
der alten Diagnose geführt habe. So habe die Gutachterin am Schluss des Gesprächs gesagt,
sie erkenne derzeit keine psychische Störung, um dann nach dem Studium der alten Akten
zu einer komplett gegenteiligen Einschätzung seiner psychischen Situation zu gelangen. Er
habe sich gegenüber der Gutachterin nicht zu seiner guten Entwicklung der letzten zehn
Jahre äussern können. Dass sich seine berufliche und private Situation stabilisiert habe und
er seine Schulden habe reduzieren können, sei ebenso ausgeblendet worden wie die
Tatsache, dass er seinen Alkoholkonsum in den Griff bekommen habe. Das Gutachten sei
damit unvollständig.

E. 2.2.2
Hinzu komme, dass das Gutachten unter der Prämisse erstellt worden sei, dass er alle, ihm
von der Anklage zu Last gelegten Brände vorsätzlich verursacht habe. Da er einzig für die
Verursachung des Brandes am 23. August 2020 verurteilt worden sei, würden sich die im
Gutachten gezogenen Schlussfolgerungen nicht mehr als zulässig erweisen. Der Nachtrag
der Gutachterin vom 30. November 2020 könne diesen "grundlegenden Fehler" nicht mehr
heilen. Ohnehin seien die gutachterlichen Ausführungen im Nachtrag nicht schlüssig,
weshalb darauf nicht abgestellt werden könne.



E. 2.2.3
Die Einschätzung der Gutachterin, wonach ein überdurchschnittlich hohes Risiko erneuter
Brandstiftungsdelikte bestehe, beruhe schliesslich im Wesentlichen auf Hypothesen. Dies
genüge nicht, um eine Massnahme anzuordnen. Soweit sie die Rückfallgefahr damit
begründe, er sei einschlägig vorbestraft und auffällig oft der Brandstiftung angeklagt
worden, sei dies unzulässig, da die einschlägigen Vortaten zehn und mehr Jahre
zurückliegen würden und ergebnislose Strafuntersuchungen mit Blick auf die
Unschuldsvermutung nicht in der Risikobeurteilung mitberücksichtigt werden dürfen.

Indem die Vorinstanz die stationäre Massnahme auf Grundlage des Gutachtens vom 25.
November 2020 und des Nachtrags vom 30. November 2020 anordne, verletze sie sowohl
Art. 59 StGB als auch Art. 189 StPO .

E. 2.3.1
Die Sachverständige Dr. med. B.________ führt im forensisch-psychiatrischen Gutachten
vom 25. November 2020 zusammengefasst aus, beim Beschwerdeführer sei für den
Tatzeitpunkt eine schwere kombinierte Persönlichkeitsstörung mit unreifen, impulsiven und
dissozialen Anteilen (ICD-10 F61) und sehr wahrscheinlich eine komorbide
Alkoholabhängigkeit (ICD-10 F10.2) von leichtem bis moderatem Ausmass zu
diagnostizieren (Gutachten S. 64, S. 67 ff. und S. 80), welche weiterhin fortbestehen
würden (Gutachten S. 82). Die vorgeworfenen Taten würden mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit mit der kombinierten Persönlichkeitsstörung in direktem
Zusammenhang stehen, bezüglich der Verdachtsdiagnose der Alkoholabhängigkeit sei
allenfalls ein konstellativer Zusammenhang anzunehmen (Gutachten S. 72 ff., S. 77 und S.
82). Ohne risikosenkende Massnahme bestehe die Gefahr, dass der Beschwerdeführer
erneut Straftaten begehen werde. Das Risiko erneuter Strassenverkehrsdelikte und
gegebenenfalls damit assozierter Straftaten (z.B. Angabe falscher Personalien etc.) sei als
sehr hoch und das Rückfallrisiko für weitere Brandstiftungsdelikte als überdurchschnittlich
hoch zu bewerten (Gutachten S. 75 ff. und S. 81 f.). Durch eine gezielte Behandlung seiner
psychischen Störung und einer deliktsorientierten Therapie liesse sich das Risiko erneuter
Delinquenz senken. Für eine erfolgreiche Behandlung bedürfe es jedoch einer langfristigen,
intensiven und klar strukturierten psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung mit
Fokussierung auf kriminogene Faktoren bzw. deliktsrelevante Problembereiche (Gutachten
S. 77 f. und S. 82 f.). Der Beschwerdeführer signalisiere lediglich Bereitschaft für eine
ambulante Therapie und lehne eine stationäre Behandlung ab. Seine psychische Störung,
die Tatsache, dass er seine früheren und aktuellen Straftaten stark zu dissimulieren scheint
bzw. die bereits abgeurteilten Straftatbestände nicht anerkennt, und die erfolglosen
therapeutischen Bemühungen im Rahmen der jugendanwaltschaftlichen und später der
ambulanten therapeutischen Massnahme würden für eine eher ungünstige
Behandlungsprognose sprechen. Indessen sei eine fehlende Therapiemotivation bei
Menschen mit schweren Persönlichkeitsstörungen, insbesondere bei solchen mit unreifen,
dissozialen oder psychopathischen Eigenschaften, zu Beginn einer
forensisch-psychiatrischen Behandlung durchaus typisch. Hier gehöre es zu den Aufgaben
der forensisch-psychiatrischen bzw. forensisch-psychotherapeutischen Behandlung,
zunächst eine hinreichende Veränderungsmotivation zu erarbeiten, wobei es hierfür einer
hohen Therapiefrequenz und -intensität sowie einer gewissen "Unausweichlichkeit" für
manipulative und vermeidende Strategien, die oft nur in einem stationären Setting
gewährleistet werden könne, bedürfe. In diesem Fall sei oft eine erfolgreiche Behandlung



auch bei zunächst unmotivierten oder ablehnenden Patienten möglich (Gutachten S. 78 f.
und S. 83). Im Falle des Beschwerdeführers erscheine ein Versuch einer ambulanten
Massnahme - nachdem ambulante forensisch-psychotherapeutische Bemühungen sowohl
1998/ 1999 als auch 2011/2012 erfolglos geblieben seien - aus forensisch-psychiatrischer
Sicht nicht sinnvoll und zweckmässig. Demgegenüber erscheine eine Behandlung in einer
stationären Institution als geeignet (Gutachten S. 83 f.).

E. 2.3.2
Im Nachtrag vom 30. November 2020 hält die Sachverständige sodann fest, dass das
Rückfallrisiko des Beschwerdeführers für Brandstiftungsdelikte auch dann als
überdurchschnittlich hoch zu bewerten sei, wenn dieser lediglich die Brandstiftung vom 23.
August 2020 zu verantworten habe und von den übrigen, zur Anklage gebrachten
Brandstiftungsvorwürfen freigesprochen werde.

E. 2.4
Die Vorinstanz erachtet das Gutachten vom 25. November 2020 und den Nachtrag vom 30.
November 2020 für schlüssig sowie nachvollziehbar und stellt bei ihrer Beurteilung, ob
eine therapeutische Massnahme anzuordnen sei, darauf ab.

Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers ist dies nicht zu beanstanden:

E. 2.4.1
Soweit dieser behauptet, es seien keine einschlägige Berichte aus den Jahren 2013 bis 2020
vorhanden, welche im Gutachten hätten berücksichtigt werden können, übergeht er
namentlich den Bericht des Bewährungsdienstes des Amtes für Justizvollzug Thurgau vom
22. November 2017, welchen die Sachverständige in ihrer Expertise miteinbezogen hat und
in welchem unter anderem sowohl auf die berufliche, finanzielle und familiäre Situation
wie auch auf den Alkoholkonsum des Beschwerdeführers Bezug genommen wird (vgl.
Gutachten S. 41 f.).

Des Weiteren hat die Sachverständige für die Erstellung ihrer Expertise nicht nur die
vorhandenen Akten des aktuellen und der früheren Strafverfahren beigezogen, sondern auch
eigene Erhebungen getätigt. Sie hat den Beschwerdeführer am 7. September 2020 während
5 ½ Stunden und am 26. Oktober 2020 während 2 ¼ Stunden untersucht, wobei der
Beschwerdeführer im Rahmen dieser Explorationen durchaus Angaben zu seinen
vergangenen sowie aktuellen Lebensumständen machen konnte (zur familiären Situation
vgl. etwa Gutachten S. 44, S. 49 und S. 52; zur beruflichen Situation vgl. etwa Gutachten S.
44 und S. 46 f.; zum Alkoholkonsum vgl. etwa Gutachten S. 47). Die Gutachterin hat seine
persönliche Entwicklung der vergangenen Jahre berücksichtigt. Dass sie diesbezüglich
gestützt auf seine Aussagen, die vorhandenen Akten und ihre eigenen Beobachtungen zu
einer anderen Einschätzung als der Beschwerdeführer gelangt und dessen Entwicklung und
Lebensumstände nicht als derart positiv wertet, wie dieser es gerne hätte, vermag keine
Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens zu wecken. Soweit der Beschwerdeführer
moniert, im Gutachten vom 25. November 2020 werde auf den Sachverhalt und die
Lebensumstände gemäss den früheren Gutachten abgestellt und die alten Diagnosen einfach
übernommen, ist ihm nicht zu folgen. Solches ist nicht ersichtlich. Die Behauptung, die
Gutachterin habe am Schluss des Gesprächs gesagt, sie erkenne derzeit keine psychiatrische
Störung, bleibt des Weiteren unbelegt, weshalb auf den vom Beschwerdeführer kritisierten,
angeblichen Richtungswechsel hinsichtlich der psychischen Störung nicht eingegangen



werden muss. Die Rüge der Unvollständigkeit des Gutachten vom 25. November 2020 ist
folglich unbegründet.

E. 2.4.2
Nicht zu folgen ist ferner der Argumentation des Beschwerdeführers, wonach die im
Gutachten gezogenen Schlussfolgerungen nicht überzeugen würden, da in diesem von
falschen Prämissen ausgegangen werde. Stellt das Gericht nach dem Beweisverfahren
andere tatsächliche Begebenheiten fest, als die Sachverständige ihren Einschätzungen
zugrunde legt, kann dies zwar dazu führen, dass das Gutachten nicht mehr schlüssig ist
(Urteil 6B_606/2020 vom 10. September 2020 E. 3.4.2). Nach den zutreffenden
Erwägungen der Vorinstanz, hat die Gutachterin jedoch auf die von der Staatsanwaltschaft
nach Erhalt des Gutachtens gestellte Frage, ob sich an ihrer Beurteilung der
Wiederholungsgefahr für Brandstiftungsdelikte etwas ändern würde, sofern der
Beschwerdeführer lediglich für die Brandstiftung vom 23. August 2020 verantwortlich sei,
ausgeführt, dass dies auf die insgesamt ungenügende Legalprognose mit einem
überdurchschnittlich hohen Risiko erneuter Brandstiftungsdelikte nur einen geringen
Einfluss habe. Bedeutsamer als die Anzahl der aktuell im Raum stehenden Deliktsvorwürfe
sei die Tatsache, dass beim Beschwerdeführer eine schwere kombinierte
Persönlichkeitsstörung mit unreifen, impulsiven und dissozialen Zügen und sehr
wahrscheinlich eine komorbide Alkoholproblematik bestehe, dass er über einen langen
Zeitraum wiederholt Brandstiftungsdelikte begangen und sich bisher weder durch
Sanktionen beeindruckbar noch für therapeutische Massnahmen empfänglich gezeigt habe.
Gemäss der Gutachterin sei neben den oben beschriebenen individuellen Risikofaktoren
zudem kritisch zu bewerten, dass der Beschwerdeführer hinsichtlich der
Brandstiftungsdelinquenz eine bagatellisierende und wenig problembewusste Haltung
zeige. Hinsichtlich der seinen Taten zu Grunde liegenden Deliktsdynamik habe er keine
Angabe machen können oder wollen. Gehe man davon aus, dass nur eines der aktuell im
Raum stehenden Brandstiftungsdelikte zutreffe, wäre zusammenfassend von einer im
Vergleich zu der Einschätzung im Gutachten vom 25. November 2020 geringfügig besseren
Legalprognose auszugehen. Das Risiko erneuter Brandstiftungsdelikte wäre aber nach wie
vor als überdurchschnittlich hoch einzuschätzen (vgl. Nachtrag vom 30. November 2020).
Die Gutachterin hat damit transparent dargelegt, dass und weshalb sie an ihrer im Gutachten
vom 25. November 2020 wiedergegebenen Einschätzung der Wiederholungsgefahr festhält,
sollte der Beschwerdeführer lediglich den Brand vom 23. August 2020 verursacht haben.
Inwiefern ihr diese Ergänzung verwehrt gewesen sein sollte, ist weder hinreichend dargetan
noch ersichtlich. Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, es könne gar keine
bagatellisierende Haltung vorliegen, da sich seine Delinquenz der letzten zwölf Jahre auf
eine einzige Brandstiftung beziehe, die er in diesem Verfahren nie zugegeben habe, ist dies
nicht nachvollziehbar. Die Ausführungen der Sachverständigen sind überzeugend und
plausibel. Grundlegende Fehler in der gutachterlichen Einschätzung sind nicht
auszumachen.

E. 2.4.3
Ebensowenig vermögen die bestehenden Unklarheiten hinsichtlich der den Taten zu Grunde
liegenden Deliktsdynamik die Überzeugungskraft des Gutachtens ernstlich zu erschüttern.
Im Zusammenhang mit der Risikobeurteilung hat die Sachverständige zahlreiche
kriminalprognostische Faktoren genannt und festgehalten, dass zur strukturierten Erfassung
des Rückfallrisikos erneuter Straftaten vorliegend der LSI-R eingesetzt worden sei, ein für



diesen Einsatzbereich gut untersuchtes, valides und reliables Instrument. Dabei habe sich
der Beschwerdeführer in einen Bereich eingeordnet, für den sich in der Originalstichprobe
ein Rückfallrisiko im oberen Durchschnittsbereich mit geschätzten Rückfallraten von
30-50% innerhalb von 2 Jahren nach Haftentlassung ergeben habe. Inhaltlich beziehe sich
das Risiko erneuter Straftaten vor allem auf Strassenverkehrsdelikte und erneute
Brandstiftungsdelikte (Gutachten S. 75 f.). Betreffend die letzteren Deliktskategorie hat die
Gutachterin sodann offengelegt, dass hinsichtlich des Deliktsmechanismus Unklarheiten
bestünden (Gutachten S. 76). Konkret hat sie ausgeführt, ihre im Gutachten dargelegten
Überlegungen zur Deliktsdynamik (vgl. dazu Gutachten S. 73 ff.) seien aus
forensisch-psychiatrischer Sicht zwar plausibel und gut mit der beim Beschwerdeführer
diagnostizierten Persönlichkeitsstörung in Einklang zu bringen. Aufgrund der fehlenden
Angaben des Exploranden zu den Anlasstaten allgemein und seiner seelischen Verfassung
dabei im Speziellen, würden diese aber hypothetisch bleiben und liessen sich nicht klar
belegen (Gutachten S. 74). Die Beurteilung des Rückfallrisikos für Brandstiftungen sei
aufgrund des unklaren Deliktsmechanismus zwar erschwert (Gutachten S. 76 und S. 81).
Allerdings sei unabhängig davon festzuhalten, dass der Beschwerdeführer einschlägig
vorbestraft und auffällig oft der Brandstiftung angeklagt worden sei. Prognostisch
ungünstig sei auch, dass ihm hinsichtlich der durch ihn begangenen Brandstiftungen das
Problembewusstsein und die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme zu fehlen scheine.
Gerade wenn man seinen Angaben folgen würde, dass er die Brände jeweils entgegen seiner
eigentlichen Absichten und aus für ihn selbst unklarer Motivation heraus gelegt hätte, wäre
von ihm zu fordern, sich diesem problematischen Verhalten zu stellen und sich
therapeutisch mit den Gründen dafür und den Möglichkeiten der Verhinderung weiterer
solcher "unabsichtlicher" Brandlegungen auseinanderzusetzen (Gutachten S. 76 f.).
Insgesamt sei davon auszugehen, dass beim Beschwerdeführer ein überdurchschnittlich
hohes Risiko erneuter Brandstiftungsdelikte bestehe (vgl. Gutachten S. 77 und S. 81 f.)
Auch diese Ausführungen sind im Ergebnis überzeugend. Die Vorinstanz durfte die
Risikobeurteilung der Gutachterin ohne Willkür als schlüssig werten und deren
Einschätzung folgen. Dass die früheren Verurteilungen wegen Brandstiftung bereits
mehrere Jahre zurückliegen, ändert nichts daran, dass der Beschwerdeführer mehrfach
einschlägig vorbestraft ist. Weshalb dies bei der Beurteilung der Rückfallgefahr nicht hätte
berücksichtigt werden dürfen, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf und ist nicht erkennbar.
Des Weiteren ist ihm zwar beizupflichten, dass sich allein aus dem Umstand, dass er
auffällig oft der Brandstiftung angeklagt wurde, nichts zu seinen Ungunsten ableiten lässt.
Angesicht dessen, dass sich die Gutachterin auf zahlreiche weitere prognostisch relevante
Faktoren stützt und in erster Linie die schwere Persönlichkeitsstörung, die wiederholte
einschlägige Delinquenz, die geringe Beeindruckbarkeit durch Sanktionen, die geringe
Empfänglichkeit für therapeutische Massnahmen sowie das fehlende Problembewusstsein
und die fehlende Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme als für die legalprognostische
Beurteilung bedeutsam erachtet (vgl. dazu Nachtrag vom 30. November 2020), vermag der
Beschwerdeführer mit diesem Einwand die Einschätzung von Dr. med. B.________ nicht
ernsthaft zu erschüttern und das Abstellen auf deren Expertise als willkürlich auszuweisen.

E. 2.4.4
Insgesamt verletzt die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie sich bei der Anordnung der
therapeutischen Massnahme auf das Gutachten vom 25. November 2020 und die
gutachterliche Ergänzung im Nachtrag vom 30. November 2020 abstützt. Anderweitige
Kritik am angefochtenen Urteil bzw. an der Anordnung der therapeutischen Massnahme



erhebt der Beschwerdeführer sodann nicht ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), weshalb sich
Ausführungen zu den weiteren Voraussetzungen von Art. 56 i.V.m. Art. 59 StGB erübrigen.

E. 3
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege ist infolge Aussichtslosigkeit der Beschwerde abzuweisen (
Art. 64 Abs. 1 BGG ). Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art.
66 Abs. 1 BGG ). Seiner angespannten finanziellen Lage ist mit einer reduzierten
Gerichtsgebühr Rechnung zu tragen ( Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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